
Straßenbausatzung Gemeinde Moritzburg 

Gemeinde Moritzburg Satzung über die 
Erhebung von Beiträgen für Verkehrs-
anlagen (Straßenbaubeitragssatzung - 
SBS) 
 
Auf Grund des § 4 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) i. 
d. F. der Bekanntmachung vom 14. Juni 
1999 (SächsGVBl. Seite  345), zuletzt ge-
ändert durch Artikel I des Gesetzes vom 
14. Februar 2002 (SächsGVBl. Seite 86) 
und der §§ 2 u. 26 des Sächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) 
vom 16. Juni 1993 (SächsGVBl. Seite 
502), zuletzt geändert durch Artikel 57 des 
Gesetzes vom 28. Juni 2001 (SächsGVBl. 
Seiten 426, 431) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Moritzburg am 23.09.2002 die 
folgende Satzung beschlossen: 23. September 2002 nachfolgende Straßenbaubeitragssatzung beschlo
 
§ 1 Erhebungsgrundsatz 
 
(1) Die Gemeinde erhebt zur teilweisen 

Deckung ihres Aufwandes für die An-
schaffung, Herstellung und den Aus-
bau (Erweiterung, Verbesserung und 
Erneuerung) der in ihrer Baulast ste-
henden öffentlichen Straßen, Wege 
und Plätze (Verkehrsanlagen) Beiträ-
ge nach Maßgabe dieser Satzung für 
Grundstücke, denen durch die Mög-
lichkeit der Inanspruchnahme dieser 
Verkehrsanlagen Vorteile zuwachsen. 
Zu den Verkehrsanlagen gehören 
auch Wohnwege, die aus tatsächli-
chen oder rechtlichen Gründen nicht 
mit Kraftfahrzeugen befahren werden 
können und öffentliche Wirtschafts-
wege.  

(2) Für in der Baulast der Gemeinde ste-
hende Immissionsschutzanlagen kann 
die Gemeinde Beiträge auf Grund be-
sonderer Satzung erheben. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die dort 
bezeichneten Maßnahmen nur, soweit 
für sie nicht Erschließungsbeiträge 
oder Ausgleichsbeiträge nach dem 
BauGB zu erheben sind.  

 
§ 2 Beitragsfähiger Aufwand 
 
(1) Beitragsfähig ist insbesondere der 

Aufwand für  
1. die Anschaffung von  
    Verkehrsanlagen, 
2. den Erwerb (einschließlich  

 
Erwerbsnebenkosten) und die Frei-
legung der für die Herstellung, Er-
weiterung, Verbesserung und Er-
neuerung der Verkehrsanlagen be-
nötigten Grundflächen, 
3. den Wert der von der Gemeinde  
    aus ihrem Vermögen bereitgestell 
    ten Sachen (z.B. Grundflächen)  
    und Rechte im Zeitpunkt der Be  
    reitstellung und die vom Personal  
    der Gemeinde erbrachten Werk-  
    und Dienstleistungen, 
4. die Herstellung, Erweiterung, Ver  
    besserung und Erneuerung  

a) der Fahrbahn (einschl. der  
    Bordsteine) sowie 
b) der Radwege, 
c) der Gehwege, 
d) der Beleuchtung, 
e) der Entwässerung (einschl.  
    Rinnen),  
f) der Böschungen, Stützmau  
    ern bis 1 m Höhe, 
g) der unselbständigen Parkie 
    rungsflächen und 
h) der unselbständigen Grün  
    flächen mit Bepflanzung 

(2) Der Aufwand für die Fahrbahn der 
Ortsdurchfahrten von Bundes-, 
Staats- und Kreisstraßen ist nur inso-
weit beitragsfähig, als sie breiter sind 
als die anschließenden freien Stre-
cken. 

(3) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für 
Brücken, Tunnel und Unterführungen 
mit den dazugehörigen Rampen, 
Schwergewichtsmauern, die aus geo-
logischen Gründen zur Sicherung des 
Geländes erforderlich sind sowie jeder 
Aufwand für Gemeindeverbindungs-
straßen.  

 
§ 3 Ermittlung des beitragsfähigen Auf-
wandes 
 
Der beitragsfähige Aufwand wird nach den 
tatsächlichen Aufwendungen ermittelt.  
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§ 4 Anteil der Gemeinde am beitragsfä-
higen Aufwand 
 
Die Gemeinde trägt den Anteil des Auf-
wands, der 
a) auf die nicht anrechenbaren Breiten (so  
    genannter Mehrbreitenaufwand) 
b) nicht auf den Anteil der Beitragspflichti 
    gen (so genannter Gemeindeanteil) und 
c) bei der Verteilung des umlagefähigen   
    Aufwandes nach § 6 auf ihre Grundstü  
    cke, Erbbaurechte und anderen dingli 
    chen baulichen Nutzungsrechte   
    entfällt.  
 
§ 5 Straßenarten, anrechenbare Breiten, 
Anteil der Beitragspflichtigen 
 
(1) Die Straßenarten, die anrechenbaren 

Breiten der Teilanlagen und der Anteil 
der Beitragspflichtigen am beitragsfä-
higen Aufwand werden wie folgt fest-
gesetzt: 

 
Straßenarten 
mit Teilanla-
gen 

anrechenbare 
Breiten 

Anteil der 
Beitragspflich-
tigen 

 in 
Kern-, 
Ge-
werbe- 
u. In-
dustrie
gebie-
ten 

in 
sons-
tigen 
Bau-
gebie
ten 

 

 
a.  Anliegerstraßen 

 a) Fahrbahn  
 8,
50 m 

 6,00 
m 

50 
v.H. 

    
 b) Radweg 

(einschl. Si-
cherheitsstr
eifen) 

  
 je

 1,
75 m 

  
 je 

 1,
75 m 

 
50 
v.H. 

    
 c) unselbstän-

dige  
 Parkierungs-

fläche 

  
 je

 5,
00 m 

  
 je

 
5,00 
m 

 
50 
v.H. 

    
 d) Gehweg  je

 2,
50 m 

 je
 
2,50 

50 
v.H. 

m 
    
 e) unselbstän-

dige Grün-
flächen mit 
Bepflanzung 

 
 
 je

 2,
00 m 

 
 
 je

 
2,00 
m 

 
 
50 
v.H. 

 
b.  Haupterschließungsstraßen

  
 a) Fahrbahn  

 8,
50 m 

 7,00 
m 

33 
v.H. 

    
 b) Radweg 

(einschl. Si-
cherheitsstr
eifen) 

  
 je

 1,
75 m 

  
 je 

 1,
75 m 

 
33 
v.H. 

    
 c) unselbstän-

dige  
 Parkierungs-

fläche 

  
 je

 5,
00 m 

  
 je

 
5,00 
m 

 
33 
v.H. 

    
 d) Gehweg  je

 2,
50 m 

 je
 
2,50 
m 

50 
v.H. 

    
 e) unselbstän-

dige Grün-
flächen mit 
Bepflanzung 

 
 
 je

 2,
00 m 

 
 
 je

 
2,00 
m 

 
 
33 
v.H. 

 
c.  Hauptverkehrsstraßen 

 a) Fahrbahn  
 8,
50 m 

 7,00 
m 

16 
v.H. 

     
 b) Radweg 

(einschl. Si-
cherheitsstr
eifen) 

  
 je

 1,
75 m 

  
 je 

 1,
75 m 

 
16 
v.H. 

    
 c) unselbstän-

dige  
 Parkierungs-

fläche 

  
 je

 5,
00 m 

  
 je

 
5,00 
m 

 
16 
v.H. 

    
 d) Gehweg  je

 2,
 je

 
50 
v.H. 
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50 m 2,50 
m 

    
 e) unselbstän-

dige Grün-
flächen mit 
Bepflanzung 

 
 
 je

 2,
00 m 

 
 
 je

 
2,00 
m 

 
 
16 
v.H. 

 
 
 
 4.  Wirt-
schaftswege  

   
 
 
50 vH. 

 
Wenn bei einer dem Anbau dienenden 
Verkehrsanlage ein oder zwei Gehwe-
ge oder unselbständige Parkierungs-
flächen fehlen, erhöht sich die anre-
chenbare Breite der Fahrbahn um je 
1,50 m für fehlende Gehwege und um 
je 2,50 m für fehlende Parkierungsflä-
chen, falls und soweit auf der Fahr-
bahn eine Parkmöglichkeit geboten 
wird.  
Bei Bundes-, Staats- und Kreisstraßen 
beziehen sich die anrechenbaren Brei-
ten der Fahrbahn auf die Breite, die 
über die beitragsfreie Fahrbahnbreite 
nach § 2  Abs. 2  hinaus geht. 

(2) Absatz 1 gilt für beplante und unbe-
plante Gebiete. Die in Absatz 1 ge-
nannten Breiten sind Durchschnitts-
breiten; der Aufwand für Wendeanla-
gen am Ende von Stichstraßen und für 
Aufweitungen im Bereich von Einmün-
dungen oder Abbiegespuren und der-
gleichen ist auch über die in Absatz 1 
festgelegten anrechenbaren Breiten 
hinaus beitragsfähig.  

(3) Für Fußgängergeschäftsstraßen, ver-
kehrsberuhigte Bereiche, Plätze und 
sonstige Fußgängerstraßen werden 
die anrechenbaren Breiten und die ab-
setzbaren Anteile am Aufwand für die 
anrechenbaren Breiten im Einzelfall 
durch Satzung geregelt. Entsprechen-
des gilt für sonstige Verkehrsanlagen, 
die von Abs. 1 nicht erfasst sind und in 
sonstigen Sonderfällen. Fußgänger-
straßen sind Straßen und Wege, die in 
ihrer ganzen Breite dem Fußgänger-
verkehr dienen, auch wenn eine Nut-
zung für den Anliegerverkehr mit Kraft-
fahrzeugen möglich ist. Verkehrsberu-
higte Bereiche sind Straßen und We-

ge, die als Mischfläche gestaltet sind 
und in ihrer ganzen Breite von Fuß-
gängern und von Kraftfahrzeugen be-
nutzt werden dürfen.  

(4) Im Sinne des Absatzes 1 gelten als: 
1. Anliegerstraßen: 
    Straßen, die ausschließlich oder  
    überwiegend der Erschließung der  
    angrenzenden oder der durch pri 
    vate Zuwegung mit ihnen verbun 
    denen Grundstücke dienen, 
2. Haupterschließungsstraßen: 
    Straßen, die weder überwiegend   
    der Erschließung der angrenzen 
    den oder der durch private Zuwe  
    gung mit ihnen verbundenen  
    Grundstücke noch überwiegend  
    dem überörtlichen Durchgangs 
    verkehr dienen,  
3. Hauptverkehrsstraßen: 
    Straßen (hauptsächlich Bundes-,  
    Staats- und Kreisstraßen), die ne 
    ben der Erschließung von  
    Grundstücken und neben der Auf 
    nahme von innerörtlichem Durch 
    gangsverkehr (Verkehr innerhalb  
    von Baugebieten oder innerhalb  
    von im Zusammenhang bebauten  
    Ortsteilen) überwiegend dem  
    überörtlichen Durchgangsverkehr  
    dienen. 

(5) Bei einseitig anbaubaren Verkehrsan-
lagen sind die anrechenbaren Breiten 
nach Abs. 1 für Radwege, unselbstän-
dige Parkierungsflächen, unselbstän-
dige Grünflächen und Gehwege nur 
entlang der bebauten oder bebaubaren 
Grundstücke anzusetzen. Die anre-
chenbare Breite der Fahrbahn nach 
Abs. 1 ist bei einseitig anbaubaren 
Straßen und Wegen mit zwei Dritteln, 
jedoch mindestens mit der verkehrs-
technisch erforderlichen Mindestbreite 
(6 m) zu berücksichtigen. 

(6) Erschließt eine Verkehrsanlage ganz 
oder in einzelnen Abschnitten auf einer 
Seite ein Kern-, Gewerbe- oder Indust-
riegebiet und auf der anderen Seite ein 
sonstiges Baugebiet und ergeben sich 
dabei nach Abs. 1 unterschiedliche an-
rechenbare Breiten, so gilt für die ge-
samte Verkehrsanlage die größere 
Breite. 
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§ 6 Verteilung des umlagefähigen Auf-
wands 
 
Der umlagefähige Aufwand wird auf die 
Grundstücke, denen durch die Inan-
spruchnahmemöglichkeit der ausgebauten 
Verkehrsanlage Vorteile zuwachsen (be-
rücksichtigungsfähige Grundstücke), in 
dem Verhältnis verteilt, in dem die Nut-
zungsflächen dieser Grundstücke  zuein-
ander stehen. Die Nutzungsfläche ergibt 
sich durch  Vervielfachen der Grund-
stücksfläche (§ 7) mit dem Nutzungsfaktor 
(§ 8). 
 
§ 7 Grundstücksfläche 
 
(1) Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei baulich oder gewerblich ge 
    nutzten oder nutzbaren Grundstü 
    cken, 

a) die mit ihrer gesamten Flä 
    che im Bereich eines Be 
    bauungsplanes liegen, die  
    Fläche, die unter Berück 
    sichtigung des § 19 Abs. 1  
    SächsKAG der Ermittlung  
    der zulässigen Nutzung zu  
    Grunde zu legen ist;  
b) die mit ihrer gesamten Flä 
    che im unbeplanten Innen 
    bereich (§ 34 BauGB) oder  
    im Bereich eines Bebau 
    ungsplanes, der die erfor 
    derlichen Festsetzungen  
    nicht enthält, liegen, die Flä 
    che, die unter Berücksichti 
    gung des § 19 Abs. 1  
    SächsKAG der Ermittlung  
    der zulässigen Nutzung zu   
    Grunde zu legen ist; 
c) die teilweise in den unter  
    Buchstabe a) und/oder b)  
    beschriebenen Bereichen  
    und/oder teilweise im Au 
    ßenbereich (§ 35 BauGB)  
    liegen, die nach § 19 Abs. 1  
    SächsKAG zu berücksichti 
    gende Fläche; 
d) die mit ihrer gesamten Flä 
    che im Außenbereich (§ 35  
    BauGB) liegen, die nach       
    § 19 Abs. 1 SächsKAG zu  
    berücksichtigende Fläche. 

2. bei nicht baulich oder gewerblich,  

sondern nur anderweitig z.B. gärtne-
risch, land-    oder forstwirtschaftlich 
nutzbaren Grundstücken, die ge-
samte Fläche oder in den Fällen der 
Nummer 1 die Teilflächen, die nach 
§ 19 Abs. 1 SächsKAG nicht berück-
sichtigt worden sind.  

(2) Grundstücke, denen durch die Inan-
spruchnahmemöglichkeit mehrerer 
Verkehrsanlagen der gleichen Art (vgl. 
§ 1 Abs. 1 und Abs. 2) im Sinne des § 
6 Vorteile zuwachsen, sind bei der 
Verteilung des umlagefähigen Auf-
wandes für die ausgebaute Verkehrs-
anlage nur mit 60 v.H. ihrer Grund-
stücksfläche nach Abs. 1 zu berück-
sichtigen, sofern eine der anderen das 
Grundstück erschließende Anlage be-
reits mit den programmgemäß fertig-
gestellten Teileinrichtungen ausges-
tattet ist, die durch die abzurechnende 
Maßnahme an der beitragsauslösen-
den  Verkehrsanlage erstmals ange-
legt oder ausgebaut worden sind. 
Werden zwei ein Grundstück er-
schließende Verkehrsanlagen der 
gleichen Art gleichzeitig ausgebaut, ist 
die Grundstücksfläche dieses Grund-
stücks bei Vorliegen der Vorausset-
zung des Satzes 1 bei jedem Abrech-
nungsgebiet mit 80 v.H. anzusetzen. 
Die Bestimmungen dieses Absatzes 
finden keine Anwendung auf Wirt-
schaftswege. 

 
§ 8 Nutzungsfaktor 
 
(1) Der Nutzungsfaktor für baulich oder 

gewerblich genutzte oder nutzbare 
Grundstücke bzw. Grundstücksteile (§ 
7 Abs. 1 Nr. 1) bemisst sich nach den 
Vorteilen, die den Grundstücken nach 
Maßgabe von Art und Maß ihrer zu-
lässigen Nutzung durch die Inan-
spruchnahmemöglichkeit der Ver-
kehrsanlagen vermittelt werden. Bei 
baulicher Nutzungsmöglichkeit orien-
tieren sich die Vorteile an der Zahl der 
zulässigen Geschosse. Als Geschos-
se gelten die Vollgeschosse im Sinne 
der Sächsischen Bauordnung            
(§ 2 Abs. 6 SächsBO). 
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(2) Der Nutzungsfaktor beträgt: 
1. in den Fällen des § 12 Abs. 2 und    
    § 13 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. 
    § 12 Abs. 2                   0 ,5 
2. in den Fällen des § 12 Abs. 3 
                                         1,0 
3. bei eingeschossiger Bebauung  
    oder Bebaubarkeit        1,0 
4. bei zweigeschossiger Bebauung   
    oder Bebaubarkeit         1,5 
5. bei dreigeschossiger Bebauung  
    oder Bebaubarkeit         2,0 
6. bei viergeschossiger Bebauung  
    oder Bebaubarkeit         2,5 
7. bei fünfgeschossiger Bebauung  
    oder Bebaubarkeit         3,0 
8. bei sechsgeschossiger Bebauung  
    oder Bebaubarkeit         3,5 
9. für jedes weitere, über das sechs 
    te Geschoss hinausgehende eine  
    Erhöhung um                0,5 

(3) Der jeweilige Nutzungsfaktor nach  
  Absatz 2 Nr. 1 bis 9 erhöht sich um  
  die Hälfte  
a)  bei Grundstücken in den durch  
     Bebauungsplan festgesetzten  
     Kern-, Gewerbe- und Industriege 
     bieten sowie Sondergebieten mit  
    der Nutzungsart: Einkaufszentren  
    und großflächige Handelsbetriebe 
b) bei Grundstücken in Gebieten, in  
    denen ohne Festsetzung durch Be 
    bauungsplan eine wie a) genannte  
    Nutzung vorhanden oder zulässig  
    ist und 
c) bei Grundstücken außerhalb der  
    unter a) und b) bezeichneten Ge 
    biete, die gewerblich, industriell o 
    der in ähnlicher Weise genutzt wer 
    den (z.B. Grundstücke mit Büro-,  
    Verwaltungs-, Post-, Bahn-,  Kran 
    kenhaus- und Schulgebäude),  
    wenn diese Nutzung überwiegt. Ein  
    Überwiegen ist anzunehmen, wenn  
    in der Mehrzahl der Geschosse im  
    Sinne des Abs. 1 eine Nutzung der  
    zuvor bezeichneten Art stattfindet.  

(4) Bei baulich nicht nutzbaren Grundstü-
cken oder Grundstücksteilen, die im 
Außenbereich liegen oder nach § 19 
Abs. 1 SächsKAG abgegrenzt sind, (§ 
7 Abs. 1 Nr. 2) bemisst sich der Nut-
zungsfaktor nach den Vorteilen, die 
den Grundstücken oder Grundstücks-
flächen durch die Inanspruchnahme-

möglichkeit der Verkehrsanlage ver-
mittelt werden. 

(5) Der Nutzungsfaktor beträgt in den 
Fällen des Abs. 4 

1.   bei Wald oder wirtschaftlich nutz 
      baren Wasserflächen      0,0167, 
2.   bei Nutzung als Grünland, Acker  
      oder Gartenland              0,0333, 
3,   bei gewerblicher Nutzung (z.B.  
      Lagerplatz, Bodenabbau) 1,0 

 
§ 9 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei 
Grundstücken, für die ein Bebauungs-
plan die Geschosszahl festsetzt 
 
(1) Als Geschosszahl gilt die im Bebau-

ungsplan festgesetzte höchstzulässi-
ge Zahl der Vollgeschosse. Ist im Ein-
zelfall eine größere Geschosszahl ge-
nehmigt, so ist diese zu Grunde zu le-
gen.  

(2) Überschreiten die Geschosse nach 
Absatz 1, die nicht als Wohn- oder Bü-
roräume genutzt werden, die Höhe 
von 3,5 m, so gilt als Geschosszahl 
die Baumasse des Bauwerkes geteilt 
durch die überbaute Grundstücksflä-
che und nochmalige Teilung des Er-
gebnisses durch 3,5, mindestens je-
doch die nach Abs. 1 maßgebliche 
Geschosszahl; Bruchzahlen werden 
auf die nächstfolgende volle Zahl auf-
gerundet.  

(3) Sind in einem Bebauungsplan über 
die bauliche Nutzung eines Grundstü-
ckes mehrere Festsetzungen (Ge-
schosszahl, Gebäudehöhe, Baumas-
senzahl) enthalten, so ist die Ge-
schosszahl vor der Gebäudehöhe und 
diese vor der Baumassenzahl maß-
gebend. 
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§ 10 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei 
Grundstücken, für die ein Bebauungs-
plan die   Höhe baulicher Anlagen fest-
setzt 
 
(1) Bestimmt ein Bebauungsplan das 

Maß der baulichen Nutzung nicht 
durch eine Geschosszahl oder Bau-
massenzahl, sondern durch die Fest-
setzung der Höhe baulicher Anlagen, 
so gilt als Geschosszahl 

a. bei Festsetzung  der maximalen 
Wandhöhe, das festgesetzte 
Höchstmaß der Wandhöhe ent-
sprechend der Definition des § 6 
Abs. 4 Satz 2 SächsBO geteilt 
durch 3,5, zuzüglich eines weite-
ren Geschosses, wenn gleichzei-
tig eine Dachneigung von min-
destens 30 Grad festgesetzt ist, 

b. bei Festsetzung der maximalen 
Gebäudehöhe, die festgesetzte 
maximale Gebäudehöhe geteilt 
durch 3,5 

Bruchzahlen werden auf die nächst- 
folgende volle Zahl aufgerundet.  

(2) Ist  im Einzelfall eine größere als die 
im Bebauungsplan festgesetzte Höhe 
baulicher Anlagen genehmigt, so ist 
diese gemäß Abs. 1 in eine Ge-
schosszahl umzurechnen.  

 
§ 11 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei 
Grundstücken, für die ein Bebauungs-
plan eine 
Baumassenzahl festsetzt 
 
(1) Weist der Bebauungsplan anstatt ei-

ner Geschosszahl eine Baumassen-
zahl aus, so gilt als Geschosszahl die 
Baumassenzahl geteilt durch 3,5; 
Bruchzahlen werden auf die nächst-
folgende volle Zahl aufgerundet.  

(2) Ist eine größere als die nach Abs. 1 
bei Anwendung der Baumassenzahl 
zulässige Baumasse genehmigt, so 
ergibt sich die Geschosszahl aus der 
Teilung dieser Baumasse durch die 
überbaute Grundstücksfläche und 
nochmaliger Teilung des Ergebnisses 
durch 3,5; Bruchzahlen werden auf 
die nächstfolgende volle Zahl aufge-
rundet.  

§ 12 Stellplätze, Garagen, Gemeinbe-
darfsflächen 
 
(1) Bei Grundstücken, auf denen nur 

Stellplätze oder Garagen hergestellt 
werden können, wird für jedes zuläs-
sige oberirdische und tatsächlich vor-
handene unterirdische Parkdeck ein 
Vollgeschoss zu Grunde gelegt; sind 
mehr oberirdische Parkdecks als zu-
lässig vorhanden, wird die tatsächli-
che Anzahl zu Grunde gelegt. Bei an-
deren Grundstücken gelten als Ge-
schosse nach §§ 9 bis 11 auch Unter-
geschosse in Tiefgaragen oder Park-
decks. Die §§ 9 bis 11 finden insoweit 
Anwendung. 

(2) Auf Gemeinbedarfs- und Grünflä-
chengrundstücken in beplanten Ge-
bieten, deren Grundstücksflächen auf 
Grund ihrer Zweckbestimmung nicht 
oder nur zu einem untergeordneten 
Teil mit Gebäuden überdeckt werden 
sollen oder überdeckt sind (z.B.  
Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, 
Kleingartengelände), wird ein Nut-
zungsfaktor von 0,5 angewandt. Die 
§§ 9 bis 11 finden keine Anwendung.  

(3) Für Grundstücke, die von den Be-
stimmungen der §§ 9 bis 11 und der 
Absätze 1 bis 3 nicht erfasst sind (z.B. 
Lagerplätze) oder für Grundstückstei-
le, die nach § 7 Abs. 1   Nr. 1 Buch-
stabe a) oder b) außer Betracht blei-
ben, gilt ein Nutzungsfaktor von 1,0, 
wenn auf ihnen keine Gebäude errich-
tet werden dürfen.  

 
§ 13 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei 
Grundstücken für die keine Bebau-
ungsplanfestsetzungen im Sinne der §§ 
9 bis 12 bestehen 
 
(1) In unbeplanten Gebieten und bei 

Grundstücken, für die ein Bebauungs-
plan keine den  §§ 9 bis 12 entspre-
chende Festsetzung enthält, ist bei 
bebauten und unbebauten, aber be-
baubaren Grundstücken die Zahl der 
auf den Grundstücken der näheren 
Umgebung zulässigen Geschosse 
maßgebend. Ist im Einzelfall eine grö-
ßere Geschosszahl vorhanden, so ist 
diese zu Grunde zu legen. Im Übrigen 
gilt § 12 entsprechend. 
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(2) Im Außenbereich (§ 35 BauGB) ist bei 
bebauten Grundstücken oder Grund-
stücksteilen (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 Buch-
stabe d) die Zahl der tatsächlich vor-
handenen Geschosse maßgebend. 
Bei unbebauten Grundstücken, für die 
ein Bauvorhaben genehmigt ist, gilt 
die Zahl der genehmigten Geschosse; 
unbebaute gewerblich genutzte 
Grundstücke, Stellplatzgrundstücke 
oder Grundstücke mit nur untergeord-
neter Bebauung gelten als einge-
schossig bebaubar.  § 12 findet keine 
Anwendung. Gemischt genutzte 
Grundstücke sind in die einzelnen Be-
reiche entsprechend § 7 gegeneinan-
der abzugrenzen. 

(3) Als Geschosse nach den Absätzen 1 
und 2 gelten Vollgeschosse im Sinne 
des Sächsischen Bauordnung (§ 2 
Abs. 6 SächsBO). Bei Grundstücken 
mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss 
im Sinne der Sächsischen Bauord-
nung ergibt sich die Geschosszahl 
aus der Teilung der tatsächlich vor-
handenen  Baumasse durch die über-
baute Grundstücksfläche und noch-
maliger Teilung des Ergebnisses 
durch 3,5; Bruchzahlen werden auf 
die nächstfolgende volle Zahl aufge-
rundet.   

 
§ 14 Abschnitte von Verkehrsanlagen 
 
(1) Für selbständig benutzbare Abschnitte 

von Verkehrsanlagen kann der Auf-
wand gesondert ermittelt und erhoben 
werden. 

(2) Erstreckt sich eine straßenbauliche 
Maßnahme auf mehrere Straßenab-
schnitte, für die sich nach § 5 unter-
schiedliche anrechenbare Breiten o-
der unterschiedliche umlagefähige An-
teile ergeben, so sind die Straßenab-
schnitte gesondert abzurechnen.  

 
§ 15 Kostenspaltung 
 
Der Beitrag kann für 
1.  die Fahrbahn (einschl. der Bordsteine), 
2.  die Radwege, 
3.  die Gehwege, 
4.  die Beleuchtung, 
5.  die Entwässerung (einschl. der  
     Rinnen), 
6.  die unselbständigen Parkierungsflä    

      chen und   
7.   die unselbständigen Grünflächen mit  
      Bepflanzung gesondert und in beliebi 
      ger Reihenfolge erhoben werden. § 14  
      bleibt unberührt.  
 
§ 16 Vorauszahlung und Ablösung 
 
(1) Sobald mit der Durchführung einer 

beitragsfähigen Maßnahme begonnen 
worden und der Gemeinde ein nen-
nenswerter Aufwand entstanden ist, 
kann eine Vorauszahlung in einer die-
sem Aufwand entsprechenden Höhe 
erhoben werden.  

(2) Der Straßenbaubeitrag kann abgelöst 
werden. Der Ablösungsbetrag richtet 
sich nach der voraussichtlichen Höhe 
des nach Maßgabe dieser Satzung 
entstehenden Beitrages. 

 
§ 17 Entstehung der Beitragsschuld 
 
(1) Die Beitragsschuld entsteht gemäß § 

30 i. V. mit § 22 Abs. 3 SächsKAG in 
zwei Raten. Die erste Rate mit 60 vom 
Hundert entsteht 

1. mit der Fertigstellung der Ver 
    kehrsanlage.  
2. im Falle der abschnittsweisen Er 
    hebung des Straßenbaubeitrages  
    nach § 14 oder der Erhebung für  
    Teile einer Verkehrsanlage nach §  
    15 mit der Fertigstellung des Ab 
    schnitts oder der Teile der Ver 
    kehrsanlage. 
3. für Verkehrsanlagen, die nach In- 
    Kraft-Treten des Sächsischen  
    Kommunalabgabengesetzes und  
    vor In-Kraft-Treten dieser Satzung  
    fertiggestellt worden sind, mit dem  
    In-Kraft-Treten dieser Satzung.  
    Entsprechendes gilt in den Fällen  
    der Nr. 2. 

(2) Die zweite Rate mit 40 vom Hundert 
entsteht 12 Monate nach Entstehen 
der ersten  Rate.  

 
§ 18 Beitragsschuldner 
 
(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeit-

punkt der Bekanntgabe des Beitrags-
bescheides Eigentümer des Grund-
stücks ist. Der Erbbauberechtigte oder 
sonst dinglich zur baulichen Nutzung 
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Berechtigte ist anstelle des Eigentü-
mers Beitragsschuldner. 

(2) Mehrere Beitragsschuldner für das-
selbe Grundstück sind Gesamt-
schuldner. Bei Wohnungs- oder Teil-
eigentum sind die einzelnen Woh-
nungs- und Teileigentümer nur ent-
sprechend ihrem Miteigentumsanteil 
Beitragsschuldner; Entsprechendes 
gilt für Fälle des Vorliegens sonstiger 
dinglicher baulicher Nutzungsrechte.  

 
§ 19 Fälligkeit 
 
Der Beitrag und die Vorauszahlung wer-
den einen Monat nach Bekanntgabe des 
Abgabenbescheides fällig.  
 
§ 20 In-Kraft-Treten 
 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
Moritzburg, 23.09.2002 
 
ausgefertigt: 
gez. Georg Reitz 
Bürgermeister    
   Siegel 
 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO:  
Satzungen, die unter Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen.  
Dies gilt nicht wenn,  
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder  
    fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über Öffentlichkeit der  
    Sitzungen, die Genehmigung oder  
    Bekanntmachung  der Satzung verletzt  
    worden sind, 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach  
    § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit  
    widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 

a. die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder  

b. die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschrift gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung 

begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 
oder 4 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 
sind nur anzuwenden, wenn bei der 
Bekanntmachung der Satzung auf die 
Voraussetzungen für die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften und die Rechts-
folgen hingewiesen worden ist.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Satzung wurde im Gemeindeblatt 
11/2002 veröffentlicht. 
 


